
Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

0842/2026 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

20/ 08.05.2026  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 02.06.2026  
 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Kenntnisnahme 09.06.2026 Ö 

Stadtrat Kenntnisnahme 17.06.2026 Ö 

 
Betreff: 
Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Stadtwerke AG;  
hier: Umfirmierung von zwei PIONEXT-Gesellschaften 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
 
Mainz, den 27. Mai 2026  
Stadtverwaltung        
 
 
gez. 
 
Daniel Köbler         
Bürgermeister  
 
 
Mainz, den        Juni 2026 
Stadtverwaltung 
 
  
 
Nino Haase 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen und der Stadtrat nehmen die Umfirmierung der 
folgenden Gesellschaften zur Kenntnis:  
  

 PIONEXT 1 GmbH & Co. KG in PIONEXT Solarpark Lipporn GmbH & Co. KG 
 PIONEXT 2 GmbH & Co. KG in PIONEXT Solarpark Lonsheim GmbH & Co. KG   
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Sachverhalt 
1. Sachverhalt 
 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt zehn PIONEXT-Vorratsgesellschaften in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG gegründet, zu denen auch die PIONEXT 1 GmbH & Co. KG sowie die PIONEXT 2 
GmbH & Co. KG zählten. Das Gründungsziel dieser Vorratsgesellschaften war es, mit diesen Ge-
sellschaften an Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur für Freiflächenphotovoltaikan-
lagen teilnehmen zu können. Der Stadtrat hatte diese Gründungen in seiner Sitzung am 
30.06.2021 mit Drucksache Nr. 0932/2021 einstimmig beschlossen. 
 
Im Jahr 2023 wurden die PIONEXT 1 GmbH & Co. KG in PIONEXT Solarpark Lipporn GmbH & Co. KG 
sowie die PIONEXT 2 GmbH & Co. KG in PIONEXT Solarpark Lonsheim GmbH & Co. KG umfirmiert. 
Darüber hinaus sind in beiden Gesellschaftsverträgen keine weiteren Änderungen vorgenommen 
worden. Die Beteiligungsstrukturen dieser Gesellschaften sind nachfolgend aufgeführt: 
 
 

 
 
 
Die Verwaltung hat erst nachträglich von den vorgenannten Umfirmierungen Kenntnis erlangt. 
Daher konnte die Anzeige gem. § 92 Abs. 2 GemO gegenüber der ADD erst verspätet erfolgen. Die 
ADD hat keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken geltend gemacht, jedoch eine nach-
trägliche Befassung des Stadtrates eingefordert.  
 
Zu den einzelnen Projektgesellschaften:  



Seite 3 von 3 

 
 
PIONEXT Solarpark Lipporn GmbH & Co. KG (vormals: PIONEXT 1 GmbH & Co. KG) 
 
Die PIONEXT 1 GmbH & Co. KG, Alzey, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 04.08.2021 gegründet 
und am 07.10.2021 in das Handelsregister eingetragen. Am 18.01.2023 wurde die Firma in PIO-
NEXT Solarpark Lipporn GmbH & Co KG umfirmiert. Gesellschaftszweck ist der Betrieb und die 
Verwaltung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 10,7 MWp in der 
Gemeinde Lipporn. Mit dem Bau des Solarparks wurde im Juni 2023 begonnen. Die Inbetrieb-
nahme erfolgte am 30.04.2024. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. 
 
 
PIONEXT Solarpark Lonsheim GmbH & Co. KG (vormals: PIONEXT 2 GmbH & Co. KG) 
  
Die PIONEXT 2 GmbH & Co. KG, Alzey, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 04.08.2021 gegründet 
und am 08.10.2021 in das Handelsregister eingetragen. Am 09.08.2023 wurde die Firma in PIO-
NEXT Solarpark Lonsheim GmbH & Co KG umfirmiert. Gesellschaftszweck ist der Betrieb und die 
Verwaltung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 35 MWp in der 
Gemeinde Lonsheim. Mit dem Bau des Solarparks wurde im März 2024 begonnen. Die Inbetrieb-
nahme erfolge am 28.08.2025. Die Gesellschaft beschäftigt ebenfalls keine eigenen Mitarbeiter.   
 
 
2. Lösung 
 
Die vorgenannten Umfirmierungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Alternativen 
 
keine 
 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
nicht einschlägig 
 
 
 
Anlagen 
 
 Gesellschaftsvertrag PIONEXT Solarpark Lipporn GmbH & Co. KG 
 Gesellschaftsvertrag PIONEXT Solarpark Lonsheim GmbH & Co. KG 

 
  

 
 
Finanzierung 
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